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Suggestion for amendment of Article 10 :

By Mr Joschka Fischer

Status : - Member

Artikel 10:           Arten von Zuständigkeiten

(1) Weist die Verfassung der Union eine ausschließliche Zuständigkeit für einen

bestimmten Bereich zu, so kann nur diese gesetzgeberisch tätig werden und rechtlich verbindliche

Rechtsakte erlassen; die Mitgliedstaaten dürfen in einem solchen Fall nur dann tätig werden, wenn

sie von der Union hierzu ermächtigt werdenworden sind.

 (2) Weist die Verfassung der Union für einen bestimmten Bereich eine Zuständigkeit zu,

die sie mit den Mitgliedstaaten zu teilen hat, so haben die Union und die Mitgliedstaaten die Befug-

nis, in diesem Bereich gesetzgeberisch tätig zu werden und rechtlich verbindliche Rechtsakte zu

erlassen. Die Mitgliedstaaten nehmen ihre Zuständigkeit nur wahr, sofern und soweit die Union von

ihrer Zuständigkeit keinen Gebrauch gemacht hat.

(3) Die Mitgliedstaaten koordinieren ihre Wirtschaftspolitik in der Union verfügt über die

Zuständigkeit für die Koordinierung der Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten.

(4) Die Union verfügt über die Zuständigkeit für die Erarbeitung und Verwirklichung einer

gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik einschließlich der schrittweisen Festlegung einer

gemeinsamen Verteidigungspolitik.

(5) In bestimmten Bereichen hat die Union unter in der Verfassung genannten Bedingungen

die Zuständigkeit für die Durchführung von Maßnahmen zur Koordinierung, Ergänzung oder

Unterstützung der Maßnahmen der Mitgliedstaaten, ohne dass hierdurch eine Zuständigkeit der

Union für diese Bereiche an die Stelle der Zuständigkeit der Mitgliedstaaten tritt.

(6) Die Union macht von ihren Zuständigkeiten Gebrauch, um die in Teil II der Verfassung

festgelegten Politiken gemäß den dort für die einzelnen Bereiche vorgesehenen speziellen Bestim-

mungen durchzuführen.



Explanation (if any) :

Allgemeiner Hinweis zu Art. 10-15: Eine abschließende Prüfung der Zuweisung der einzelnen
Politikbereiche kann erst im Licht der Vorlage des Teils II des Verfassungsvertrags zu den Politiken
der Union vorgenommen werden.

Die neue Formulierung in Art. 10 Absatz 3 entspricht dem Acquis.


